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Bekanntmachung der Aufhebung der Aufstallungsanordnung gem. § 13 Abs. 1 der 
Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung)  
 
 

1. Die tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung zum Schutz gegen die Aviäre Influenza 
(Klassische Geflügelpest) vom 24.10.2025 wird mit der unter Ziffer 1 genannten allgemeinen 
Aufstallpflicht für Geflügel im Landkreis Harz aufgehoben.  
 

2. Das Verbot von Ausstellungen, Märkten und Veranstaltungen ähnlicher Art mit 
Geflügel bleibt weiterhin bestehen. Genehmigungsfähig sind nach Einzelfallprüfung 
und erneuter Risikoeinschätzung nur Ausstellungen, Märkte und Veranstaltungen mit 
Tauben im Landkreis Harz. 

 
 
Begründung zu 1. 
 
Auf der Grundlage des Art. 67 VO (EU) Nr. 2020/687 und der Risikobewertung des Amtes für 
Veterinärwesen- und Lebensmittelüberwachung des Landkreises Harz kann die allgemeine 
Stallpflicht aufgehoben.  
Alle eingesandten Proben im Zeitraum 25.10.2025 bis 01.12.2025 von tot aufgefundenen Wildvögeln 
im Landkreis Harz wurden mit negativem Ergebnis seit dem Eintrag der Geflügelpest im 
Wildvogelbereich vom Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt befundet.  
 
 
Begründung zu 2.  
 
Gemäß Art. 71 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m. 5 4 Abs. 2 ViehVerkV kann die 
zuständige Behörde die in der Anordnung zu Ziffer 2 dieser Allgemeinverfügung genannten 
Veranstaltungen beschränken oder verbieten, wenn es aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung 
erforderlich ist. 
Art. 71 der Verordnung (EU) 2016/429 eröffnet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, zusätzlich zu 
den Seuchenbekämpfungsmaßnahmen nach europäischem Recht nationale Maßnahmen 
festzulegen, sofern die nationalen Maßnahmen dem europäischem Recht genügen und zur 
Bekämpfung der Ausbreitung der Seuche erforderlich und verhältnismäßig ist. Die nationale 
Viehverkehrsverordnung gilt somit in allen Teilen weiter, sofern sie nicht geringere Anforderungen 
als das europäische Recht stellt oder diesem widerspricht und die Maßnahmen erforderlich und 
verhältnismäßig sind.  
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Bei § 4 Abs. 2 ViehVerkV handelt es sich um eine solche zusätzliche Maßnahme. Danach kann die 
zuständige Behörde Veranstaltungen nach Absatz 2 beschränken oder verbieten, soweit dies aus 
Gründen der Tierseuchenbekämpfung erforderlich ist. Veranstaltungen nach Absatz 1 sind 
Viehausstellungen, Viehmärkte, Viehschauen, Wettbewerbe mit Vieh und Veranstaltungen ähnlicher 
Art. 
Von diesen Veranstaltungen geht in Anbetracht der Seuchenlage ein nicht zu vernachlässigendes 
Infektionsrisiko aus. Von Ansammlungen von Geflügel und Publikum, das wiederum der 
Geflügelhaltung üblicherweise eng verbunden ist und aus unterschiedlichsten Regionen und Orten 
zur Beschickung oder dem Besuch der Veranstaltungen anreist, geht trotz aller präventiven 
Maßnahmen ein hohes potenzielles Risiko der Erregerverbreitung aus. Gemessen an den 
gravierenden Folgen einer Infektion mit HPAIV für die betroffenen Bestände und auch die 
betroffenen Regionen ist es zwingend notwendig, diese Veranstaltungen zu untersagen. 
Die Klassische Geflügelpest ist eine hoch ansteckende Viruserkrankung bei Hühnern und anderen 
Geflügel- und Vogelarten (z.B. Enten, Gänsen, Laufvögel, Puten, Wachteln, Fasane, Wildvögeln). 
Auch Katzen und Schweine können potentielle Träger des Erregers der Geflügelpest sein. Das Virus 
wird durch direkten Tierkontakt, aber auch über die Luft übertragen, so dass sich eine Infektion rasch 
ausbreiten kann. Die Seuche kann ebenfalls durch indirekten Kontakt über Personen, andere 
gehaltene Säugetiere, Fahrzeuge, Transportbehälter, Verpackungsmaterial, Eierkartons, Einstreu 
oder tierischen Schädlingen, aber auch durch Virus ausscheidende Wildvögel übertragen werden. 
Wegen der großen Auswirkungen auf Tierhaltung und Handel und wegen des „Klassischen 
Seuchencharakters" der Geflügelpest sind strengste Maßnahmen ohne Zweifel geboten. Nur durch 
sofort eingeleitete Maßnahmen kann es gelingen, die Verbreitung der Seuche in die Hausgeflügel- 
oder Vogelbestände zu verhindern. 
Aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung ist es aufgrund des oben geschilderten Sachverhaltes im 
Landkreis Harz derzeit unbedingt erforderlich, Ausstellungen, Märkte und Veranstaltungen ähnlicher 
Art von Geflügel und in Gefangenschaft gehaltenen Vögel anderer Arten zu verbieten. Das 
Zusammentreffen von Vögeln unterschiedlicher Herkünfte, die sich möglicherweise in der 
Inkubationszeit befinden sowie der Personenverkehr, birgt die große Gefahr, dass es zu einer 
massiven Verbreitung der Aviären Influenza kommt. 
Diese Maßnahme ist auch verhältnismäßig, weil sie geeignet, erforderlich und angemessen ist. 
 
Bei der hochpathogenen Aviären Influenza handelt es sich um eine hochansteckende, 
anzeigepflichtige Viruserkrankung beim Geflügel, deren Ausbruch immense wirtschaftliche Folgen 
für alle Geflügelhalter, Schlachtstätten und verarbeitende Industrien haben kann.  
 
Ausgenommen werden können von dem generellen Veranstaltungsverbot als Schutzmaßnahme nur 
Veranstaltungen mit Tauben. Tauben sind kaum anfällig für das Aviäre Influenzavirus und spielen 
bei der Verbreitung des Virus eine untergeordnete Rolle. Sie scheiden den Erreger bei einer Infektion 
nur in sehr geringen Mengen aus, was das Verbreitungsrisiko gering macht. Bei der Antragstellung 
für Veranstaltungen mit Tauben gelten verschärfte Bedingungen. Außerdem erfolgt grundlegend 
eine gesonderte Risikobewertung und die Einschätzung der tagaktuellen Seuchenlage. 
 
 
Begründung Inkrafttreten 
Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz kann als Zeitpunkt 
der Bekanntgabe und damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der Tag, der auf die 
Bekanntmachung folgt, festgelegt werden.  
Von einer Anhörung nach § 28 Abs. 1 VwVfG wurde abgesehen. Im Rahmen der 
Ermessensentscheidung war zu berücksichtigen, dass bei dem vorliegenden Sachverhalt eine 
Anhörung der Betroffenen nicht zu einer anderen Beurteilung der teilweisen Aufhebung der 
Schutzmaßnahmen geführt hätte.  
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Gemäß § 14 TierGesG i.V. mit § 6 Abs. 1 TierGesG ist der Landkreis Harz sachlich für den Erlass 
der vorliegenden Allgemeinverfügung zuständig. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 1 Abs. 
1 Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) i. V. mit § 3 Abs. 1 Nr. 1 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG).  
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich, in 
elektronischer Form nach § 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) i. 
V. m. § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) oder zur Niederschrift beim 
Landkreis Harz, Friedrich-Ebert-Straße 42, 38820 Halberstadt Widerspruch erhoben werden. 
 
 
Hinweise zu Ordnungswidrigkeiten 
 
Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 des Tiergesundheitsgesetzes handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt.  
Ordnungswidrigkeiten können mit einem der Schwere der Zuwiderhandlung angemessenen Bußgeld 
bis zu 30.000,00 Euro geahndet werden. 
 
Weitere Hinweise 
 
Nähere Informationen sind bei im Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des 
Landkreises Harz, Friedrich-Ebert-Str. 42, 38820 Halberstadt unter der Telefon-Nummer  
03941/59 70 44 89 zu erhalten. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
Dr. Miethig 
Amtstierarzt 
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Rechtsgrundlagen: 
Alle Rechtsvorschriften in der jeweils gültigen aktuellen Fassung 
 
EU-Vorschriften: 
Richtlinie 2005/94/EG vom 20.12.2005 mit Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämpfung der 
Geflügelpest und zur Aufhebung der Richtlinie 92/40/EWG 
 
Entscheidung 2006/437/EG über die Genehmigung eines Handbuchs zur Diagnose der Aviären 
Influenza gemäß der Richtlinie 2005/94/EG des Rates 
 
Beschluss der Kommission vom 30. November 2010 zur Änderung der Entscheidungen 
2005/692/EG, 2005/734/EG, 2006/415/EG, 2007/25/EG und 2009/494/EG bezüglich der aviären 
Influenza (ABl. L 316 vom 02.12.2010, S. 10-16) 
 
Entscheidung 2006/415/EG mit Maßnahmen zum Schutz gegen die hoch pathogene Aviäre 
Influenza des Subtyps H5N1 bei Geflügel in der Gemeinschaft und zur Aufhebung der Entscheidung 
2006/135/EG - konsolidierte Fassung vom 02.12.2010  
 
Beschluss 2011/844/EU zur Änderung der Entscheidung 2006/415/EG 
 
Entscheidung 2006/563/EG mit Maßnahmen zum Schutz gegen die hoch pathogene Aviäre 
Influenza des Subtyps H5N1 bei Wildvögeln in der Gemeinschaft und zur Aufhebung der 
Entscheidung 2006/115/EG 
 
Entscheidung 2007/119/EG zur Änderung der Entscheidungen 2006/415/EG, 2006/416/EG und 
2006/563/EG in Bezug auf das Identitätskennzeichen für frisches Geflügelfleisch 
 
Durchführungsbeschluss 2014/778/EU vom 6. November 2014 betreffend bestimmte vorläufige 
Maßnahmen zum Schutz vor der hoch pathogenen Aviären Influenza des Subtyps H5N8 in 
Deutschland  
 
Bundesvorschriften: 
Gesetz zur Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen (Tiergesundheitsgesetz - TierGesG) vom 
21. November 2018 (BGBl. I S. 1938) 
Bekanntmachung der Neufassung der Geflügelpest-Verordnung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 
1665) 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19. März 1991 
(BGBl. I S. 686) 
Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 2020 
(BGBl. I S. 1170) 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom 23.01.2003 (BGBl. I S. 102) 
 
Landesvorschriften: 
Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA) in der 
Bekanntmachung vom 20. Mai 2014 (GVBl. LSA S. 182) 
 
Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (ZustVO 
SOG) vom 31. Juli 2002  (GVBl. LSA S. 514) 
 
Gesetz über die Tierseuchenkasse und zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (AG 
TierGesG) vom 09.02.2015 (GVBl. LSA S. 40) 
 
Sonstiges: 
Risikoeinschätzung zur Hochpathogenen Aviären Influenza H5 (HPAI H5) Klade 2.3.4.4b, 
Aktualisierung für den Oktober auf Basis des Zeitraums 01.09.– 05.11.2025 
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